
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/9/9 4Ob37/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1975

Norm

AO §53

AO §55c

ZPO §228 B3bb

Rechtssatz

Wird eine Abfertigung nicht bevorrechtet (zB als Geschäftsführungsforderung) im Liquidationsausgleich geltend

gemacht, so kann bis zur Aufteilung des Liquidationserlöses eine Feststellungsklage erhoben werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 37/75

Entscheidungstext OGH 09.09.1975 4 Ob 37/75
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